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             Nr. 40 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Schulen 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
 

Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgrund 

steigender Fallzahlen; 
Regelungen bei deutlich erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz, Distan-

zunterricht an Schulen, Verlängerung der Gültigkeit bis 
07.03.2021 

 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundla-
ge des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 
27 Abs. 1 der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (11. BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverord-
nung (ZustV), Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetzes (GDVG) und des Art. 35 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wun-
siedel i. Fichtelgebirge vom 29.01.2021, Az. 31-5304-Schulen, 
zuletzt geändert am 18.02.2021, wird bis zum 07.03.2021 ver-
längert. 
 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am 27.02.2021 in Kraft. 
 

Hinweise: 
 

1. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 
Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 

Friedrichstr. 16 (Hausadresse)  
bzw. Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 
 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Be-
dingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 

Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gemäß § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Wegen der 
sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 
Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 VwGO). Das bedeutet, dass die Anordnungen auch dann befolgt 
werden müssen, wenn Klage erhoben wird. Beim Landratsamt Wun-
siedel i. Fichtelgebirge kann die Aussetzung der sofortigen Vollziehung 
bzw. bei dem in der vorgenannten Rechtsbehelfsbelehrung genannten 
Gericht die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bean-
tragt werden, § 80 Abs. 4 und 5 VwGO. 
 

Hinweis 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
Wunsiedel, den 26.02.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 

 
 

             Nr. 41 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Grenzgänger, Grenzpendler, Betriebe 
 
Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgrund 

steigender Fallzahlen; 
Regelungen bei deutlich erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz; 

Beschränkungen für Grenzgänger, Grenzpendler und für Betrie-
be, Verlängerung bis 14.03.2021 

 
Aufgrund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektionsschutzgeset-
zes im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt das Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge gemäß § 28 Abs. 1 und § 28a Abs. 1 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz 1 der 
Zuständigkeitsverordnung sowie § 25 in Verbindung mit § 27 der 11. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) 
folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
I. Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wun-

siedel i. Fichtelgebirge vom 11.02.2021 wird bis zum 14.03.2021 
verlängert.  

 
II. Die Ziffern 1 bis 3 des Tenors erhalten mit Wirkung vom 

01.03.2021 folgende Fassung: 
 
   „1. Beschränkungen für Grenzgänger  

 
1.1 Personen, die ihren Wohnsitz in einem Risikogebiet haben, das 

als Hochinzidenzgebiet oder Virusvarianten-Gebiet ausgewiesen 
wurde und die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Be-
rufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in den 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge begeben und deren Ar-
beits- Studien- oder Ausbildungstätigkeit im Landkreis Wunsie-
del i. Fichtelgebirge vor der Rückkehr an den Wohnsitz regel-
mäßig weniger als 24 Stunden dauert und die mindestens ein-
mal wöchentlich an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger),  
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sind verpflichtet, sich nach jeder Einreise in den Landkreis Wun-
siedel i. Fichtelgebirge auf direktem Weg an ihre Berufsaus-
übungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte zu begeben.  
 

1.2 Grenzgänger sind verpflichtet, den Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge nach der jeweiligen Berufs-, Ausbildungs- oder Stu-
dientätigkeit auf direktem Wege wieder zu verlassen. 

 
1.3 Während des Aufenthalts im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelge-

birge ist Grenzgängern ein Aufenthalt außerhalb des Betriebsge-
ländes der Arbeitsstätte, des Betriebsgeländes der Ausbildungs-
stätte oder des Schul- oder Hochschulgeländes nur gestattet, 
wenn dieser Aufenthalt im Rahmen der Arbeits-, Studien- oder 
Ausbildungstätigkeit zwingend erforderlich ist oder zur Vornah-
me einer nach der Einreise-Quarantäneverordnung, der Corona-
Einreiseverordnung oder der 11. Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung vorgesehenen Testung dient.  

 
2. Beschränkungen für Grenzpendler 
 

Personen, die ihren Wohnsitz im Landkreis Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge und ihren Arbeitsplatz in einem Hochinzidenzgebiet oder 
Virusvarianten-Gebiet haben (Grenzpendler), sind verpflichtet, 
sich nach jeder Einreise in den Landkreis Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge auf direktem Weg in ihre Wohnung zu begeben. Sie dür-
fen diese nur aus triftigen Gründen bzw. während der nächtli-
chen Ausgangssperre nur aus gewichtigen und unabweisbaren 
Gründen verlassen. 

 
3. Beschränkungen für Betriebe 
 
3.1 Betriebe, für die nicht bereits auf Grund von Regelungen in der 

11. BayIfSMV eine Verpflichtung zur Ausarbeitung eines Schutz- 
und Hygienekonzepts besteht und die regelmäßig gleichzeitig 
mehr als 5 Personen beschäftigen, die ihren Wohnsitz in einem 
Hochinzidenzgebiet oder Virusvarianten-Gebiet haben, sind ver-
pflichtet, ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept auszuar-
beiten und auf Verlangen dem Landratsamt Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge vorzulegen. Das Schutz- und Hygienekonzept soll ins-
besondere Vorgaben enthalten zum Mindestabstand zwischen 
den Beschäftigten, zur Maskenpflicht und zur Arbeitstätigkeit 
möglichst in gleichbleibenden Arbeitsgruppen. Auf die Bestim-
mungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung wird hinge-
wiesen.  

 
3.2 Das Schutz- und Hygienekonzept muss auch ein Testkonzept für 

alle Arbeitnehmer beinhalten. Die Testungen sind dabei grund-
sätzlich auf freiwilliger Basis mindestens einmal in jeder Kalen-
derwoche durchzuführen. Die Testungen von aus Hochinzidenz-
gebieten eingereisten Beschäftigten sind hierbei zu berücksichti-
gen.  
Weitergehende Regelungen, die verpflichtende Testungen in Be-
trieben vorschreiben, bleiben unberührt.  

 
3.3 Für Betriebe, die bereits nach den Regelungen der 11. 

BayIfSMV zur Ausarbeitung eines 
Schutz- und Hygienekonzepts verpflichtet sind, gelten die Nrn. 
3.1 und 3.2 mit der Maßgabe entsprechend, dass deren Schutz- 
und Hygienekonzepte anzupassen sind.“ 

 
III. Diese Allgemeinverfügung tritt am 27.02.2021 in Kraft. 
 
Hinweis: 
 
Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 
lfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth 
 
b. Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen-
den Bedingungen erhoben werden. 
 
Dafür steht im Rahmen des Elektronischen Rechtsverkehrs die 
Möglichkeit der Übermittlung eines elektronischen Dokuments 
mit qualifizierter elektronischer Signatur an das Elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts zur 
Verfügung. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Landratsamt Wunsie-
del i. Fichtelgebirge) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schrift-
licher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren in dem Rechtsbereich, dem der 
Erlass dieses Bescheides zugeordnet ist, abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzule-
gen. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten. 

 
Hinweis 

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
Wunsiedel, den 26.02.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
gez. Peter Berek, Landrat 

 
 
             Nr. 42 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Teststellen 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
 

Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgrund 

steigender Fallzahlen; 
Ergänzende örtliche Maßnahmen, FFP2-Masken-Pflicht an Test-

stellen, Verlängerung bis 28.03.2021 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundla-
ge des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 
27 Abs. 1 der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (11. BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverord-
nung (ZustV), Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetzes (GDVG) und des Art. 35 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 
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Allgemeinverfügung: 
 

I. Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wun-
siedel i. Fichtelgebirge vom 12.02.2021, Az. 31-5304-
Teststellen, wird bis zum 28.03.2021 verlängert. 
 

II. Diese Allgemeinverfügung tritt am 27.02.2021 in Kraft. 
 

 
Hinweise: 
 

1. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 
Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 

Friedrichstr. 16 (Hausadresse)  
bzw. Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 
 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bay-
reuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entneh-
menden Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gemäß § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Wegen der 
sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 
Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 VwGO). Das bedeutet, dass die Anordnungen auch dann befolgt 
werden müssen, wenn Klage erhoben wird. Beim Landratsamt Wun-
siedel i. Fichtelgebirge kann die Aussetzung der sofortigen Vollziehung 
bzw. bei dem in der vorgenannten Rechtsbehelfsbelehrung genannten 
Gericht die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bean-
tragt werden, § 80 Abs. 4 und 5 VwGO. 

Hinweis 
 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
Wunsiedel, den 26.02.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 

 


